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Brauchen Sie Hilfe 
zur Organisation Ihrer Corona-Impfung? 

Die Ü 80-Impfungen sind abgeschlossen und die meisten 
Ü 70-Impfungen terminiert. Nun möchte das Landratsamt 
Schwäbisch Hall in Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwal-
tungen sicherstellen, dass auch alle Bürgerinnen und Bürger, 
die 60 Jahre und älter sind, ein Impfangebot erhalten. 

Das Impfzentrum Wolpertshausen bietet deshalb Ü 60- 
Impfungen mit AstraZeneca an. Abhängig von der Anzahl 
der Meldungen, können die Impftermine durch die mobilen  
Impfteams Vor-Ort in den Städten und Gemeinden durchge-
führt werden oder zu Zeiträumen, die im Impfzentrum ab der 
KW 23 offengehalten werden. 

Die Gemeindeverwaltung Wolpertshausen unterstützt diese Bürgerinnen und Bürger, die 
Ihren Wohnsitz in der Gemeinde (!) haben, bei der Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung. 
Gerne können sich die Bürgerinnen und Bürger, die keine anderweitigen Helfer/innen zur 
Seite haben, bei der Gemeindeverwaltung Wolpertshausen melden. 

Der/die Ansprechpartner/in ist unter der Telefonnummer 07904/9799 - 29 an folgenden  
Terminen zu erreichen: 

Freitag,  den 11.06.2021 von 11:00 - 14:00 Uhr. 

Mittwoch,  den 16.06.2021 von 14:00 - 17:30 Uhr. 

Freitag,  den 18.06.2021 von 11:00 - 14:00 Uhr.

(!) haben, bei der Anmeldung zur Corona

Gerne können sich die Bürgerinnen und Bürger, die keine anderweitigen Helfer/i
Seite haben, bei der Gemeindeverwaltung Wolpertshausen melden. 

Der/die Ansprechpartner/in ist unter der Telefonnummer 07904/9799 
Terminen zu erreichen: 

 

Mittwoch, den 09.06.2021 von 14:00 – 17:30 Uhr.

Freitag, den 11.06.2021 von 11:00 – 14:00 Uhr.

Mittwoch, den 16.06.2021 von 14:00 – 17:30 Uhr.

Freitag, den 18.06.2021 von 11:00 – 14:00 Uhr.
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Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfes „Herrenweg III“ in Wolpertshausen 
Der Gemeinderat Wolpertshausen hat am 19.05.2021 in öffentli-
cher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Herrenweg III“ 
in Wolpertshausen einschließlich der Satzung über die örtli-
chen Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan gebilligt und 
beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-
legen. Maßgebend sind der Bebauungsplan mit Textteil (pla-
nungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften) 
und Begründung vom 19.05.2021, gefertigt vom Landratsamt, 
Fachbereich Kreisplanung. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Kartenaus-
schnitt auf Seite 2 dargestellt.
Die Entwürfe des Bebauungsplanes und der Satzung über die 
örtlichen Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan werden 
mit Begründung und Textteil 

vom 21.06.2021 
bis einschließlich 21.07.2021 
im Rathaus öffentlich ausgelegt. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen zu diesem 
Bebauungsplan sind verfügbar: 
- Untersuchung zur Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 Bau-
gesetzbuch. Die wesentlichen Inhalte sind: In der Eingriffsrege-
lung wurden die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und ihre Lebens-
räume, Boden, Wasser, Fläche, Klima, Luft hinsichtlich ihres 
Bestandes untersucht und die Auswirkungen des Eingriffs auf 
diese Schutzgüter ermittelt. Die untersuchten Schutzgüter 
Mensch sowie Kulturund Sachgüter sind nicht Gegenstand 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Besondere Aus-
wirkungen hat das Vorhaben auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild. Um diese zu mindern und auszugleichen 
werden Maßnahmen zur Minimierung im Bebauungsplan und 
zum Ausgleich externe Maßnahmen festgesetzt. 
- Schallimmissionsprognose 
Die wesentlichen Inhalte sind: 
Ermittlung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärme-
missionen der südöstlich angrenzenden Verladestation der 
BESH auf das Wohngebiet sowie die Option einer Verminde-
rung durch die Errichtung einer Lärmschutzwand innerhalb 
des Geltungsbereichs. 
Die Untersuchungsergebnisse zu den Lärmimmissionen in-
nerhalb des Geltungsbereich mit zwei unterschiedlichen Sze-
narien (mit oder ohne Lärmschutzwand) sind Bestandteil der 
Auslegungsunterlagen. Der Bau einer Lärmschutzwand mit 
den skizzierten Anforderungen wird bis zum Baubeginn der 
anliegenden Bauherrenschaften ausdrücklich empfohlen. 
Dem Bebauungsplan ist ein Umweltbericht mit umweltbezo-
genen Informationen beigefügt. Die wesentlichen Inhalte sind: 

Rathaus - Öffnungszeiten  

Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
zusätzlich: 
Montag: 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Mittwoch: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

So finden Sie Ihren zuständigen Rathaus-Mitarbeiter 

Zentrale Tel. 9799-0  gemeinde@wolpertshausen.de 

Bürgermeister 
Jürgen Silberzahn Tel. 9799-0 Zi. 1.03 juergen.silberzahn@wolpertshausen.de 

Vorzimmer des Bürgermeisters, Bauamt, Amtsblatt, Hallenverwaltung, Veranstaltungskalender 
Melina Schiele-Tahta Tel. 9799-12 Zi. 1.02 melina.schiele-tahta@wolpertshausen.de 

Leiterin Hauptamt, Personalamt 
Cornelia Müller  Tel. 9799-20 Zi. 1.04 cornelia.mueller@wolpertshausen.de 

Stellv. Hauptamtsleitung, Grundschule/Kindergarten 
Judith Färber  Tel. 9799-23 Zi. 1.05 judith.faerber@wolpertshausen.de 

Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, Bürgerservice
Nadine Schuller Tel. 9799-21 Zi. 1.01 nadine.schuller@wolpertshausen.de 

Hauptamt, Technische Sachbearbeitung
Matthias Bühler Tel. 9799-22 Zi. 1.06 matthias.buehler@wolpertshausen.de 

Fachbedienstete für das Finanzwesen, Steueramt, Feuerwehr 
Katharina Wackler Tel. 9799-25 Zi. 2.02 katharina.wackler@wolpertshausen.de 

Gemeindekasse, Finanzwesen 
Miriam Krieger Tel. 9799-26 Zi. 2.04 miriam.krieger@wolpertshausen.de 

Wasserversorgung, Friedhofsverwaltung, Steueramt 
Susanne Kronmüller Tel. 9799-27 Zi. 2.03 susanne.kronmueller@wolpertshausen.de 

Finanzwesen, Steueramt 
Katrin Belschner Tel. 9799-28 Zi. 2.03 katrin.belschner@wolpertshausen.de 

Bauhof Wolpertshausen Tel. 0171/3089288 
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Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*» Medizinische Maskenpflicht
*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden.  
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein negatives Testergebnis 
   bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht durchführen und bescheinigen lassen.
» Alternativ kann auch ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden.
» Schüler*innen können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule
   bescheinigten negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden) 
» Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als 
   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  

Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
aufeinander tre�en. 

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 
   wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von 
   dieser Regelung abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine 
akuten Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  
» Bei den 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 

Inzidenz unter 100

» In Ballett- und Tanzschulen kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen 
   aus zwei Haushalten. 
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, Flugzeug 
   und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
   zählen als ein Haushalt. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten.

   

» Tre�en 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 

» In 
   aus zwei Haushalten.
» Theoretische und praktische Ausbildung

   

Unabhängig von den Ö�nungsschritten unter 100 gilt:

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und der Dauer der 
   Dienstleistung müssen alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies 
   nicht möglich (z.B. bei einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

      
» Baumärkte dürfen unabhängig der Ö�nungsschritte ö�nen.

   
» Veranstaltungen zur Religionsausübung ohne Anmeldung und Testkonzept, 
   Gemeindegesang erlaubt

   
» Veranstaltungen zur 
   Gemeindegesang erlaubt

-  Darstellung der übergeordneten Planungen (Regionalplanung 
und Bauleitplanung) 

- Zu beachtende Schutzvorschriften und Restriktionen 
-  Bestandsanalyse mit Bewertung und Prognose der Umwel-

tauswirkungen bei Durchführung sowie Nichtdurchführung 
der Planung sowie alternative Planungsmöglichkeiten 

-  Untersuchungen zu den Schutzgütern Mensch, Tiere und 
Pflanzen Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild, Kultur- und 
sonstige Sachgüter 

-  Maßnahmenkonzeption zur Kompensation der Umweltaus-
wirkungen. 

Während dieser Auslegungsfrist können beim Bürgermeis-
teramt während der üblichenDienststunden Stellungnahmen 
mündlich zu Protokoll oder schriftlich beim Bürgermeisteramt 
eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Wolpertshausen und im zentralen 
Internetportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt. 
  
Wichtiger Hinweis: 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass das Rat-
haus nur eingeschränkt frei zugänglich ist. Bitte informieren 
Sie sich vorab über die aktuelle Situation und beachten Sie 
die entsprechenden Hygienevorschriften und vereinbaren Sie 
gegebenenfalls einen Termin. 
gez. 
Silberzahn 
Bürgermeister   
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» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 100 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 250 Personen außen, 
   bis 100 Personen innen
» Volkshochschulen, Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen und vergleichbare Einrichtungen bis 20 Schüler*innen innen 
   und außen

» Messen, Ausstellungen und Kongresse  (1 Person pro 20 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis 250 Personen außen 
   und mit bis 100 Personen innen 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kinos und ähnliche) innen 
   bis 100 Personen und außen bis 250 Personen
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen in Beherbergungs-
   betrieben für Übernachtungsgäste geö�net (1 Person pro 20 m²)
» Wellnessbereiche und Saunen innen und außen für Gruppen bis 10 Personen
» Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen, wie Museumsführungen, bis 20 Personen
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 22 Uhr) 1 Gast pro 
   2,5 m², 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im Freien erlaubt 
   
   2,5 m
   
» Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen,  -stätten und -studios 
   (1 Person pro 20 m²) innen und außen
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 100 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung 
   der Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 
   100 Zuschauer*innen

   und außen

» Gastronomie (6 bis 22 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 22 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 2

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 1 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Lehrveranstaltungen an 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 100 Personen innen

Stand: 03. Juni 2021
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! Inzidenz 5 Werktage unter 100*
*Tritt am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung 
   durch die örtlichen Behörden in Kraft  und wird zurück-
   genommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden 
   Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest, 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept. 

» Einzelhandel 
   40 m   40 m
   2 Kund*innen pro 40 m
   ung mit Testkonzept. 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Reitanlagen, Golfplätze, Tennisplätze 
   Hochseilgärten, Bootsverleih und ähnliche) 
   bis 20 Personen, mehrere aktive Gruppen, die 
   sich nicht begegnen, sind möglich
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen im Freien, wie
   Natur- oder Stadtführungen mit bis zu 20 
   Personen

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und 
    Akademien bis 100 Personen außen, Nutzung 
   von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen 
   bis 100 Personen außen
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen  (Tanz- 
   und Sportkurse nicht erlaubt), außen bis 
   20 Personen
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen 
» Gesangs- und Blasmusikunterricht mit 
   bis 5 Schüler*innen innen und außen
» Ballett- und Tanzschulen außen mit
   10 Schüler*innen
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport, organisierter Vereinssport sowie Hoch-
   schulsport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen, bei organisiertem Vereinssport
   auch außerhalb von Sportanlagen und -stätten, 
   z.B. Joggen im Wald, dies gilt nicht für privat 
   organisierte Gruppen wie Wandergruppen 
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- 
   und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 100 Zuschauer*innen 
   außen
» Wettkampfveranstaltungen des kontakt-
   armen Amateursports bis 20 Sportler*innen 
   bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 21 Uhr) 
   Rauchen nur im Freien erlaubt, innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi¤e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö¤nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

 » Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremien-
   sitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, 
   Betrieben o.ä. mit bis zu 100 Personen außen 
   und mit bis zu 10 Personen innen 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 1
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Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 10 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 500 Personen außen 
   und mit bis zu 250 Personen innen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) innen 
   bis 250 Personen und außen bis 500 Personen
» Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (1 Person pro 10 m²)
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 10 m²)
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 1 Uhr) 1 Gast 
   pro 2,5 m², mit 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im 
   Freien erlaubt 

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 250 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Personen außen, 
   bis 250 Personen innen

» Lehrveranstaltungen an 
   innen   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 250 Personen innen

 » Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der 
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen

   bis 250 Personen innen

» Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 1 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 3

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 2 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Lockerungen bei Inzidenz unter 50

» Tre�en im privaten oder ö�entlichen Raum mit 10 Person aus bis zu 3 Haus-
   halten. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht 
   mitgezählt. Zusätzlich dazu dürfen 5 Kinder bis einschließlich bis 13 Jahre aus 
   5 weiteren Haushalten dazu kommen. So sind Kindergeburtstage in kleinem 
   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von Einzelhandel mit folgenden
   Auflagen: 

   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von 
   Auflagen:

» Archive, Büchereien und Bibliotheken ohne Auflagen

» Zoologische und botanische Gärten ohne Auflagen
» Galerien, Gedenkstätten und Museen ohne Auflagen

- Geschäfte mit weniger als 10 m²  Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
- Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
- Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt 
  nicht für den Lebensmitteleinzelhandel)  
- Maskenpflicht auch vor den Geschäften und auf den Parkplätzen
- Gesteuerter Zutritt
- Warteschlangen vermeiden
- Besondere Verkaufsaktionen sind nicht erlaubt
- Testpflicht entfällt

Die Regelungen der Ö�nungsschritte 1-3 gelten hier unmittelbar. Wenn die 
7-Tage-Inzidenz die 50 überschreitet, wird diese Regelung zurückgenommen. 

Lockerungen bei Inzidenz unter 35

» Wegfall der Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 
 

» Wegfall der Testpflicht 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 

» Feiern im Gastgewerbe bis 50 Personen innen und außen (ausgenommen sind 
   Tanzveranstaltungen) mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis

Die 

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 50*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt.

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 35*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt.

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 7 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsver-
   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen)  
   außen bis 750 Personen 

» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 750 Personen außen» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
des Nachbarschaftsschulverbandes
„Ilshofener Ebene“ 
Das Landratsamt -Rechtsaufsichtsbehörde- Schwäbisch Hall 
hat mit Erlass vom 17.05.2021, Az.: L1.2-092.411 die Gesetz-
mäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 ge-
mäß § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt. 

Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut: 
H A U S H A L T S S A T Z U N G 

für das Haushaltsjahr 
2021 

Aufgrund der §§ 5 Abs. 3 (Ges. Blatt S. 408) und 18 des Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 
und des § 79 der Gemeindeordnung für Baden - Württem-
berg hat die Verbandsversammlung am 04.05.2021 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 

§ 1  
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt                in Euro 
1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen 
 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 1.745.333 
 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
  Aufwendungen   1.745.333 
 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
  (Saldo aus 1.1 und 1.2)  0 
 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 
 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
  Aufwendungen  0 
 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis
  (Saldo aus 1.4 und 1.5)  0 
 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
  (Saldo aus 1.3 und 1.6)  0 
2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 
 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.445.633 
 2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.445.633 
 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt 0
 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus Investitionstätigkeit  448.900 
 2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus Investitionstätigkeit  448.900 
 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf
  aus Investitionstätigkeit  0 
 2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf  0 
 2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus Finanzierungstätigkeit  0 
 2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus Finanzierungstätigkeit  0 
 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
  aus Finanzierungstätigkeit  0 
 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
  mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 0
  

§ 2  
Kreditermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 
wird festgesetzt auf  0 
  

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen wird festgesetzt auf  0 

§ 4  
Umlagen  

Die Umlagen werden gemäß § 19 GKZ festgesetzt: 
Betriebskostenumlage  297.010 
Investitionskostenumlage  289.075 
Gesamt  586.085 

§ 5  
Kassenkreditermächtigung 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
 100.000 
  
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom Montag, 14.06.2021, 
bis Dienstag, 22.06.2021, je einschließlich, zur Einsichtnah-
me für jedermann öffentlich beim Bürgermeisteramt Ils-
hofen, Kämmerei, Zimmer 1.02, Haller Straße 1 in 74532 
Ilshofen aus. 
Hinweis:  
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim 
Erlass der Satzung, kann nur innerhalb eines Jahres nach die-
ser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber dem 
Nachbarschaftsschulverband geltend gemacht werden. Nach 
Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Ab-
weichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jeder-
mann geltend gemacht werden, wenn der Verbandsvorsitzen-
de dem Satzungsbeschluss nach § 43 Gemeindeordnung we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbe-
schluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat. 
Ilshofen, den 11.06.2021 
Verbandsvorsitzender 
Martin Blessing, Bürgermeister   

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg 
Ausbildungsplatzsuche zählt für die Rente 
Alle, die mit der Schule fertig sind und noch keinen Ausbil-
dungsplatz haben, sollten sich bei der Agentur für Arbeit oder 
einem Jobcenter melden, dass sie eine Lehrstelle suchen. 
Dadurch werden Lücken im Versicherungsverlauf vermieden 
und es entstehen keine Nachteile bei der späteren Rente. 
Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg hin. 
Auch ohne Anspruch auf finanzielle Leistungen kann die Zeit 
der Ausbildungsplatzsuche als so genannte Anrechnungszeit 
in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden. 
Angerechnet wird diese Zeit aber nur, wenn die Schulabgän-
ger zwischen 17 und 25 Jahre alt sind, sich als Ausbildungs-
suchende melden und die Zeit mindestens einen Kalender-
monat andauert.   

Landratsamt Schwäbisch Hall
Impfpriorisierung entfällt
ab 07. Juni 2021 
Die Impfpriorisierung  wird in Baden-Württem-
berg ist seit Montag aufgehoben. Somit kön-

nen sich nun alle Menschen ab 12 Jahren impfen lassen. 
Mit dem Wegfall der seither geltenden Impfpriorisierung, sind 
auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren impfberechtigt. 
Grundsätzlich gilt wie für alle anderen Impfkandidaten, dass 
nach wie vor nur die Personen geimpft werden können, die 
auch einen Termin im Impfzentrum über die 116 117 oder den 
impfterminservice.de buchen konnten. 
„Die Impfzentren laufen unter Volllast und sind in der Re-
gel ausgebucht. der Impfstoff ist nach wie vor knapp. Daher 
braucht es noch viel Geduld, bis dann jeder, der sich impfen 
lassen möchte, auch zum Impfen drankommt“, sagt Landrat 
Gerhard Bauer und bittet alle Impfwilligen, nicht ohne Termin 
vorstellig zu werden. „Wir haben leider die letzten Tage ver-
mehrt Personen in den Impfzentren in Wolpertshausen und Rot 
am See feststellen müssen, die ohne Termin gekommen sind.“ 
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Um einen ordentlichen und geregelten Ablauf in den Impfzent-
ren zu gewährleisten, werden daher alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich den begehrten „Piks“ verpassen lassen möchten, 
gebeten, nur mit Termin vorbei zu kommen.   

Landratsamt Schwäbisch Hall ab 07. Juni 
wieder geöffnet 
Mit Stand 31.05.2021 liegt die 7-Tagesinzidenz im Land-
kreis Schwäbisch Hall bei 56,9. Diese positive Entwicklung 
macht eine Öffnung des Landratsamtes ab 07.06.2021 
wieder möglich. Besucherinnen und Besucher sind jedoch 
verpflichtet eine medizinische Maske oder eine FFP2-Mas-
ke zu tragen und die geltenden Hygieneregelungen ein-
zuhalten. Im Eingangsbereich des Landratsamtes bzw. in 
den vereinbarten Terminen sind Bürgerinnen und Bürger 
außerdem verpflichtet Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. 
Für Besucherinnen und Besucher der Zulassungsstelle 
wird dringend empfohlen, das Online-Termin-System zu 
nutzen und vorab einen Termin zu buchen. Aufgrund der 
Corona-bedingten Abstandsregelungen kann nur eine be-
stimmte Anzahl an Kunden in der Zulassungsstelle bedient 
werden. Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Terminbu-
chung müssen deshalb mit Wartezeiten rechnen. 
„Weiterhin sollten persönliche Begegnungen auf das Not-
wendige beschränkt bleiben. Vieles kann auch telefonisch 
erledigt werden. Wenn nicht, dann vereinbaren Sie bitte 
einen Termin und halten Sie sich beim Besuch im Land-
ratsamt an die geltenden Hygienevorschriften“, so Landrat 
Gerhard Bauer.

Rücknahme von Verpackungen für Pflanzen-
schutz- und Flüssigdünger beginnt in Kürze 
Landwirte können Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, 
Spritzenreinigern und Flüssigdüngern gebührenfrei an den 
Sammelstellen des Rücknahmesystems „PAMIRA“ abgeben. 
Dies gibt das Landratsamt Schwäbisch Hall in einer Pressemit-
teilung bekannt. Die gemeinsame Initiative von Herstellern und 
Handel, die flächendeckend in Deutschland durchgeführt wird, 
gewährleistet eine sichere, nachhaltige und umweltgerechte 
Entsorgung von Pflanzenschutzmittel- und Flüssigdüngerver-
packungen. Neben der thermischen Verwertung geht der Groß-
teil der zerkleinerten Verpackungen ins werkstoffliche Recy-
cling, unter anderem zur Herstellung von Kabelschutzrohren. 
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunst-
stoff und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunst-
stoff-Säcke. Die Behälter/Verpackungen müssen restlos ent-
leert, gespült, trocken und mit dem PAMIRA- Logo versehen 
sein. Die Kanister sollten immer gleich nach dem Ansetzen 
der Spritzbrühe gespült, das Spülwasser mit der Spritzbrühe 
verwendet und auf keinen Fall ins Abwasser gegossen werden. 
Be hälter über 50 Liter sollen durchtrennt und die Verschlüsse 
extra abgegeben werden. Bei größeren Liefermengen (ab 15 
m³) wird, um lange Wartezeiten zu vermeiden, um Terminver-
einbarung gebeten. 
Ansprechpartnerin im Landratsamt Schwäbisch Hall ist Iris 
Laukemann unter der Telefonnummer 0791/755-7650. Das 
Landratsamt Schwäbisch Hall unterstützt die Sammlung und 
weist die Landwirte auf folgende Annahmetermine hin: 
25.06.2021 BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG 
  Ladestrasse 49, 74523 Schwäbisch 

Hall-Sulzdorf, 07907/2257 
  Öffnungszeiten 8.00 bis 16.30 Uhr, mittags 

geschlossen von 12.00 bis 13.15 Uhr 

12.07.2021 -  BAG Hohenlohe - Raiffeisen eG
14.07.2021 Agrarzentrum Neuenstein 
  Max-Eyth-Straße 37, 74632 Neuenstein, 

07942/9477-0 
  Öffnungszeiten 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mit-

tags geschlossen von 12.00 bis 13.00 Uhr 

08.09.2021 BayWa Dinkelsbühl Agrar Vertrieb 
 Heininger Strasse 23, 91550 Dinkelsbühl, 
 Tel. 09851/55540-0 
 Öffnungszeiten 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
 mittags geschlossen von 12.00 bis 13.00 Uhr 
  
19.10.2021 -  LBV Raiffeisen eG
20.10.2021 Kaiserstraße 11, 74572 Blaufelden, 
 Tel. 07935/9191-22 
  Öffnungszeiten 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mit-

tags geschlossen von 12.00 bis 13.30 Uhr 
  
19.10.2021 Bauhof Eschach 
 Kirchbergweg 4, 73569 Eschach,
 Tel. 0172/2375152 
  Öffnungszeiten 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mit-

tags geschlossen von 12.00 bis 13.00 Uhr 
  
28.10.2021 Friedrich Kochendörfer e.K. Mühle und 
 Landhandel 
  Mühlsteige 25, 74592 Kirchberg-Lobenhau-

sen, Tel. 07954/9877-0 
 Öffnungszeiten 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 
 mittags geschlossen von 12.30 bis 13.30 Uhr 
  
Annahmezeiten: siehe Öffnungszeiten der jeweiligen Sam-
melstelle. 
Alle Sammelstellen und Infos sind über die Pamira-App ab-
rufbar oder im Internet unter: www.pamira.de. 
Sollten sich aufgrund der aktuellen Lage Änderungen hin-
sichtlich der Annahmetermine ergeben, werden wir dies 
über die Kreiszeitungen und amtlichen Mitteilungsblätter 
bekannt geben. 
  
H I N W E I S 
Seit 1. August 2017 gilt die neue Gewerbeabfallverordnung 
(GewAbfV) für Verpackungen von Pflanzenschutzmittel und 
Flüssigdüngern. Seitdem gelten für berufsmäßige Verwender 
von Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern, die ihre Ver-
packungen nicht an einer offiziellen Pamira-Sammelstelle zu-
rückgeben eine Reihe neuer und umfassender Pflichten nach 
der Gewerbeabfallverordnung. Die Verletzung der Pflichten 
wird mit zum Teil erheblichen Bußgeldern geahndet. Das PA-
MIRA-Rücknahmesystem empfiehlt daher allen berufsmäßigen 
Verwendern von Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdünger, ihre 
mit der Marke PAMIRA gekennzeichneten Verpackungen an 
den PAMIRA-Sammelstellen abzugeben, um sich nicht mit den 
neuen, umfassenden gesetzlichen Regelungen der Getrennt-
haltung und deren Dokumentation zu belasten.   

  

Abfuhrtermine
Biomüll und Restmüll  Mittwoch, 16. Juni 2021 
Papiertonne  Mittwoch, 16. Juni 2021 
Gelber Sack Donnerstag, 08. Juli 2021 
Die Mülltonnen sowie die Gelben Säcke müssen ab 6.00 
Uhr zur Abholung bereitstehen. 
Bitte achten Sie darauf, dass an Müllabfuhrtagen enge 
Zufahrten und Wendeplatten nicht durch parkende Autos 
zugestellt sind. 
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Geburt 
• Neber, Levi, geb. am 21.05.2021 
Sohn von Christine und Jonathan Neber  

Wir übermitteln unsere herzlichsten 
Glückwünsche.

Zuzüge/Wegzüge/Zuzüge/Wegzüge/
 UmmeldungenUmmeldungen

Zuzüge/Wegzüge/Ummeldungen im Mai 2021 
Umzüge: 0 
Wegzüge: 6 
Zuzüge: 9

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 ist die neue Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst
Ab dem 27. Mai 2015 wird in Baden-Württemberg die bundes-
weit einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst - 116 117 - eingeführt. Diese kostenlose Rufnummer 
ersetzt die bisherige Nummer für den allgemeinärztlichen Be-
reitschaftsdienst. Die Rufnummern für fachärztliche Dienste 
(Kinder, HNO, Augen) bleiben weiter bestehen.
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen 
Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-
ten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. In 
Baden-Württemberg gibt es ein flächendeckendes Netz von 
Notfallpraxen, die Sie während der Öffnungszeiten ohne vor-
herige Anmeldung direkt aufsuchen können.
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der Homepage 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: http://
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der 
Regel zunächst eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der 
nächstgelegenen Notfallpraxis und die Öffnungszeiten nennt. 
Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch be-
nötigen, bleiben Sie in der Leitung.
Sie  werden sodann an die zuständige Rettungsleitstelle wei-
tergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe 
leistet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, aku-
ten Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztetafel am Wochenende - ab 27.5.2015
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei 
oder 0791/19 222 (DRK-Leitstelle)

werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa, So u. Feiertage  8.00 bis 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis am Diakonie-Krankenhaus, 
Schwäbisch Hall
Diakonie-Straße 10, Tel. 0791/753-4567
Sa, So, Feiertage 8.00 bis 22.00 Uhr durchgehend be-
setzt, Voranmeldung empfehlenswert.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst an Wochenenden und Feier-
tagen wird zentral unter der Telefonnummer 0711-7877799 
bekannt gegeben.

Rettungsdienst
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, wie Ohnmacht, Verdacht auf 
Herzinfarkt oder Schlaganfall, akuten Blutungen oder Vergif-
tungen, alarmieren Sie bitte unverzüglich den Rettungsdienst 
unter der Rufnummer 112

112 nur im Notfall anrufen
Extranummern für Krankentransporte

Die Nummern im Überblick
112 bei Feuer, Unfall oder medizinischem Notfall

(0791) 19 222 für Krankentransporte (wichtig mit Vorwahl)

Telefonseelsorge, 
Telefon 0800 111 0 111, jeden Tag, in Notfällen auch nachts, 
kostenfrei. 

Krankenpflegedienst Ilshofen-Wolpertshausen
Die Schwestern sind unter der Telefonnummer 07904/466 
(Anrufbeantworter) erreichbar.

Häusliche Kranken-
und Altenpflege
Pflegeteam Ilshofen
Telefon (0 79 04) 4 66

Bitte sprechen Sie auf unseren 
Anrufbeantworter, dieser wird 
mehrmals täglich abgehört. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Stark für andere
Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchenbezirk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchengemeinden
Krankenpflegevereine

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
unter: 0152-06364980 oder 0152-06364983 
oder per E-Mail: info@wolpis0-100.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.wolpis0-100.de

Information & Beratung bei Fragen zu 
Pflege und Hilfe im Alltag.

Wir beraten Sie unabhängig und kos-
tenfrei im:
• Pflegestützpunkt Crailsheim

im Gesundheitsamt • Gartenstraße 21
Telefon 07951 492-5555
• Montagnachmittag in Gerabronn im Rathaus
Blaufeldener Straße 8
Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de.
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Apotheken-Notdienst
Samstag, 12.06.2021 
Apotheke im Städtle Vellberg, Im Städtle 4, 
Velberg, Tel.: 07907 - 98790 
Schönebürg Apotheke Crailsheim, Schönebürgstr. 78, 
Crailsheim, Tel.: 07951 248044 
  
Sonntag, 13.06.2021 
Qmediko Apotheke im Ärztehaus, Weilerwiese 5, 
Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 93741100 
Rats-Apotheke Crailsheim, Marktplatz 2, 
Crailsheim, Tel.: 07951 7550 
Sonnen-Apotheke Bühlertann, Ellwanger Str. 6, 
Bühlertann, Tel.: 07973 250    
jeweils von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages   

Service- bzw. Störungsnummern der Netze BW:
Service: 0800-3629900
Störung Strom: 0800-3629477
Störung Gas: 0800-3629447

Apotheken-
Notdienstfinder

kostenfrei aus dem 
Festnetz

0800 0022 8 33

Handy max. 69 ct/min.

22 833

für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Gartenstr. 13, 74653 Künzelsau-Gaisbach
Telefon 0700 - 11 22 44 77
Mail: info@lichtblick-tak.de
www.lichtblick-tak.de

Evangelische 
Kirchengemeinde
Reinsberg

Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt u. Pfarrer Stefan Schirrschmidt
Pfarrbuckel 3, 74549 Wolpertshausen, Tel.: 07904 / 267,
Email: Pfarramt.Reinsberg@elkw.de

Sonntag, 13. Juni 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst im Freien in Reinsberg mit Prädi-

kant A. Hörrmann 
Montag, 14. Juni 2021 
17.30 Uhr Jungschar online 
Dienstag, 15. Juni 2021 
18.30 Uhr Teenkreis online 
Mittwoch, 16.Juni 2021 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht online 
Donnerstag, 17. Juni 2021 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung online 
Sonntag, 20. Juni 2021 
10.30 Uhr Erntebittgottesdienst im Freien und Taufen in 

Reinsberg mit Pfarrer Stefan Schirrschmidt   

Evangelische Kirchengemeinden  
Obersteinach und Ruppertshofen

Herzlichen Dank allen, die mit viel Phantasie und Krea-
tivität die 13 Stationen unseres Pfingstwegs entworfen, 
gestaltet und gepflegt haben!  
Einen Ausschnitt aus der Pfingstgeschichte in hohenlohi-
scher Sprache können Sie unter diesem Link anhören.  
  
Sonntag,13. Juni 
10.00 Uhr Gottesdienst vor der Martinskirche in Rupperts-

hofen 
11.00 Uhr Gottesdienst auf dem Dorfanger oder im Pfarr-

garten in Obersteinach 

In unseren Gottesdiensten darf (mit Maske) wieder gesungen 
werden. Da wir noch keine Gesangbücher ausgeben dürfen, 
bitten wir Sie, wenn möglich, ein eigenes Gesangbuch mitzu-
bringen. Es gilt weiterhin die Maskenpflicht und das Abstands-
gebot von 2,5 m. Bei starkem Regen muss der Gottesdienst 
leider ausfallen. Im Lauf des Sonntags kann der Gottesdienst 
auf der Homepage angeschaut werden. 
  
Gesamtkirchengemeinderat Obersteinach 
Montag, 14. Juni, 20.00 Uhr öffentliche Sitzung je nach Inzi-
denzlage im Pfarrgarten oder online 
  
Konfirmandenunterricht  
Nach Absprache 

Katholische 
Kirchengemeinde
Großallmerspann

Pfarrer Funk, Kirchstraße 11, 74532 Ilshofen-Großallmerspann, 
Tel.: 07904-8010, E-Mail: stjosef.grossallmerspann@drs.de

Präsenzgottesdienste in Kirchen dürfen wieder stattfin-
den, wenn die Inzidenzzahl landkreisbezogen an fünf Ta-
gen in Folge unter 200 liegt.  
  
Bitte melden Sie sich zum Gottesdienstbesuch bis spä-
testens donnerstags, 11:00 Uhr an.  
Die Anmeldung zum Gottesdienst kann entweder per E-Mail 
(stjosef.grossallmerspann@drs.de) oder telefonisch im Pfarr-
amt zu den Öffnungszeiten erfolgen (Tel. 07904 / 8010). Falls 
Sie eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, geben Sie bitte 
für evtl. Rückfragen auch Ihre Telefonnummer an. 
Öffnungszeiten Pfarramt: 
Di 8:00-12:00 Uhr / Mi 8:00-11:45 Uhr / Do 8:00-11:00 Uhr / 
Fr 8:00-11:45 Uhr 

Die Gottesdienste werden entsprechend der Hygiene-
schutzvorschriften abgehalten, die im Eingangsbereich 
der Kirche ausgewiesen sind. Bitte bringen Sie Ihren me-
dizinischen Mund-Nase-Schutz mit.  
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Als „medizinische Maske“ gelten sogenannte OP-Masken 
(Einwegmasken) oder auch Masken der Standards KN95/
N95 oder FFP2. 
  
Freitag, 11. Juni 2021 - Herz-Jesu-Fest 
18.30 Uhr Großallmerspann: Rosenkranz 
19.00 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Sonntag, 13. Juni 2021  
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Donnerstag, 17. Juni 2021 
18.30 Uhr Ilshofen: Rosenkranz 
19.00 Uhr Ilshofen: Messfeier 
  
Termin:  
Montag, 14. Juni 2021 
20.00 Uhr KGR-Sitzung Großallmerspann 
  
Pfarrer i. R. Johannes Bermel feiert am 16. Juni seinen 80. 
Geburtstag. Er war von 1977 bis 2007 Pfarrer der Kirchen-
gemeinden St. Joseph Großallmerspann und St. Sebasti-
an Braunsbach. Danach verzog Pfarrer Bermel nach Kreß-
berg-Marktlustenau. 
Die Kirchengemeinden St. Joseph Großallmerspann und St. 
Sebastian Braunsbach wünschen Pfarrer Johannes Bermel 
für seinen weiteren Lebensweg alle Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen. 
  
Liebe Kirchenmitglieder,  
wenn Sie die „Kirchlichen Mitteilungen“ mit den Gottes-
diensten und Informationen aus dem Gemeindeleben noch 
nicht erhalten und diese aber  kostenlos zugestellt bekom-
men möchten, melden Sie sich bitte im Pfarramt Groß-
allmerspann, Tel. 07904 / 8010 oder per E-Mail: stjosef.
grossallmerspann@drs.de 

Neuapostolische Kirche Ilshofen 
Ludwigstraße 23 

Sonntag, 13.06.2021 
09.30 Uhr   Gottesdienst  
Mittwoch, 16.06.2021 
20.00 Uhr   Gottesdienst 
  
Eine Teilnahme kann nur unter den bekann-
ten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 

Es findet keine Sonntagschule für die Kinder statt.   

wolpis nullbishundert
Strahlende Gesichter, wenn 
auch mit Abstand.  
In unserem Osterbrief an unse-
re Mitglieder haben wir neben 
kleinen Geschichten, Bilder zum 
ausmalen, Rezeptideen, Bastel-
vorschläge auch ein kleines Rät-

sel-Gewinnspiel eingebaut. Über die rege Teilnahme an dem 
Gewinnspiel, haben wir uns im Vorstand riesig gefreut. Ende 
April war es dann soweit, unsere kleine Glücksfee Anton Kern 
hat die Gewinner gezogen. Die Vereinsmitglieder Elke Munz, 
Waltraud Leidig und Jörg Daniel konnten sich jeweils, über 
einen Verzehrgutschein von der Bäckerei Kretzschmar und 
einem kleinen Frühlingsboten in Form von einer blühenden 
Gartenpflanzen freuen. Wir gratulieren hiermit, den Gewin-
nern ganz herzlich und wünschen viel Spaß beim einlösen 
des Gutscheines. 
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Wenn Sie Lust bekommen haben, auch den nächsten Ver-
einsbrief mit vielen Überraschungen für Jung und Alt zu be-
kommen, können Sie jederzeit auf unserer Webseite www.
wolpis0-100.de eine Mitgliedschaft beantragen.   

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau 
Saisonarbeit: Neue Regeln für kurzfristige Beschäftigun-
gen 
Der Bundestag hat beschlossen, die Zeitgrenzen für kurz-
fristig Beschäftigte anzuheben. Sie sind nun sozialversi-
cherungsfrei, wenn die Beschäftigung von vornherein auf 
vier Monate oder 102 Arbeitstage begrenzt ist. Bisher lag 
die Grenze bei drei Monaten oder 70 Arbeitstagen. Diese 
Regelung trat zum 1. Juni 2021 in Kraft und gilt für die Zeit 
vom 1. März bis 31. Oktober 2021.  
Die neue Regelung ist insbesondere für die Beschäftigungs-
verhältnisse der Saisonarbeitskräfte relevant. Die Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten (SVLFG) weist darauf hin, 
dass der Tag des Inkrafttretens des Gesetzes von besonde-
rer Bedeutung ist. Denn für Beschäftigungen, die vor diesem 
Tag aufgenommen wurden, gilt ein Bestandsschutz: Hat die 
Saisonbeschäftigung vor dem 1. Juni 2021 begonnen, gilt für 
sie weiterhin die alte Grenze. Eine Umwandlung in eine sozial-
versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung ist rückwirkend 
nicht möglich. 
Wurde die Saisonbeschäftigung im Rahmen der bisherigen 
Zeitgrenzen zunächst auf drei Monate oder 70 Arbeitstage 
befristet und war deswegen sozialversicherungsfrei, kann die 
Beschäftigung nach dem 31. Mai 2021 auf insgesamt vier Mo-
nate oder 102 Arbeitstage verlängert werden; sie bliebt auch 
dann sozialversicherungsfrei. 
Laut Urteil des Bundessozialgerichts vom 24. November 2020 
(B 12 KR 34/19 R) kann sich der Zeitraum einer kurzfristigen 

Beschäftigung sogar noch verlängern. Die Monatsfrist und die 
Anzahl der Arbeitstage sind danach gleichwertige Alternativen, 
um eine kurzfristige Beschäftigung beurteilen zu können. Das 
bisherige Prinzip, ab einer Fünf-Tage-Arbeitswoche immer auf 
die Monatsfrist abzustellen, gehört damit der Vergangenheit 
an. Künftig kann in allen Fällen eine „Günstiger-Prüfung“ vor-
genommen werden – entweder Monatsfrist oder Anzahl der 
Arbeitstage.   

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau 
Frauen ernährungsbewusster, aber weniger aktiv 
Frauen verhalten sich gesundheitsbewusster als Män-
ner und ernähren sich ausgewogener. Dafür sind sie kör-
perlich weniger aktiv und treiben in der Freizeit weniger 
Sport. Das geht aus dem Frauengesundheitsbericht des 
Robert-Koch-Instituts hervor. 
Dem Bericht zufolge sind Frauen häufiger von Muskel- und 
Skeletterkrankungen, zum Beispiel Arthrose, Osteoporose und 
rheumatoide Arthritis, sowie von Depressionen, Angst- und 
Essstörungen betroffen. Häufigste Todesursache bei Frauen 
sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) hält es daher für wichtig, insbesondere die 
Präventionsangebote zu Bewegung für Frauen auszubauen 
und die Aufklärungsarbeit zu den Ursachen von Krankheits-
symptomen zu intensivieren. 
Um die Prävention zu stärken, gewährt die SVLFG Bonuszah-
lungen bei gesundheitsbewusstem Verhalten und erstattet die 
Kosten für Kurse zu Bewegung, Ernährung, Stressvermeidung, 
Rauchentwöhnung und Alkoholprävention. Informationen hier-
zu bietet die SVLFG auf ihren Internetseiten: 
www.svlfg.de/fa-bonusprogramme-der-lkk-gesundheitsbe-
wusst-leben-lohnt-sich-doppelt 
www.svlfg.de/gesundheitskurse-finden   

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH  
Praxisnahe Online-Informationsveranstaltung für Frauen 
Projekt Selbstständigkeit – von der Idee zur Gründung 
Gründerinnen aus der Region Heilbronn-Franken berichten 
Das Thema Selbstständigkeit und die Frage „Ist das was 
für mich?“ beschäftigt zurzeit viele Frauen bei der Pla-
nung ihrer beruflichen Zukunft. Deswegen veranstaltet die 
Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken am 15. 
Juni 2021 in Kooperation mit der LEADER Aktionsgruppe 
Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. und dem LEA-
DER Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. 
einen Informationsabend zum Thema „Existenzgründung 
von Frauen“. Die kostenfreie Veranstaltung findet online 
von 18.30 bis 20.00 Uhr statt.  
Die Veranstaltung „Projekt Selbstständigkeit – von der Idee 
zur Gründung“ bietet Frauen die Möglichkeit, sich praxisnah 
zu informieren. Angesprochen sind Frauen, die... 
 •  nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen 

und sich vorstellen können, selbstständig tätig zu sein 
 •  eine Gründungsidee haben und mit ihrem zukünftigen 

Unternehmen ihre Existenzgrundlage sichern möchten 
 •  im Nebenerwerb ihre Berufung zum Beruf machen möch-

ten. 
Zwei Gründerinnen aus der Region Heilbronn-Franken berich-
ten an diesem Abend über ihre Erfahrungen und ihren Weg 
von der Gründungsidee bis zur Umsetzung. Es werden die 
Beratungsangebote der Kontaktstelle Frau und Beruf Heil-
bronn-Franken und der LEADER-Regionen vorgestellt. Es 
können Fragen gestellt werden und die Teilnehmerinnen kön-
nen sich über Möglichkeiten und Stolpersteine einer Existenz-
gründung austauschen. 
Die kostenfreie Veranstaltung wird online stattfinden. Eine An-
meldung bis 9. Juni 2021 ist unter https://eveeno.com/projekt-
selbstaendigkeit erforderlich. Weitere Informationen sind im Ver-
anstaltungskalender unter www.frauundberuf-hnf.com  zu finden. 
So einfach funktioniert die Teilnahme: Neben ihrem In-



teresse benötigen die Teilnehmerinnen einen Rechner oder 
Laptop mit Internetzugang, ein Headset und wahlweise eine 
Webcam. Der Zutritt zum virtuellen Lernraum erfolgt über ei-
nen Link. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen die 
Zugangsdaten und die Beschreibung zum einfachen Betreten 
des virtuellen Raums   
 

Blinden- und Sehbehindertenverband 
Württemberg e.V.  
Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“ 
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. 
(BSV-W) lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto 
„Leben mit Sehbehinderung“ in Form von Telefonvorträgen 
ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet ein und stellt 
die Betroffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde vor 
große Fragen und Herausforderungen. Mit der Vortragsreihe 
möchten wir dem genannten Personenkreis Informationen 
geben, wie ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben 
trotz Sehbehinderung möglich ist 
Nach dem erfolgreichen Start am 19. Mai 2021 folgen nun am 
09. Juni 2021: Hilfsmittel im Alltag für blinde und 
sehbehinderte Menschen Referenten: Gerd Widmann, Hilfs-
mittelbeauftragter BSV Württemberg Gertrud Vaas, Leiterin 
der Bezirksgruppe Alb-Donau-Riss 
14. Juli 2021: Was bedeutet eine Sehbehinderung oder Blind-
heit für Angehörige und Freunde? Referentin: Carolin Mischke, 
Sehbehindertenbeauftragte BSV Württemberg 
Zeit: jeweils 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. 
Bitte wählen Sie sich ein unter 0711 97469968, nach der An-
sage geben Sie bitte die PIN 5386 ein, nennen nach dem Ton 
ihren Namen und bestätigen mit der Raute-Taste am Telefon 
(rechts unten). Bei Einwahl nach 19 Uhr bitte nur die Raute-
taste drücken.   

Verband Katholisches Landvolk  
„Dem Leben vertrauen – Gott vertrauen“ 
Am Samstag, den 26. Juni 2021 findet, zwischen 9:00 Uhr und 
15:00 Uhr in Oberkessach im katholischen Gemeindehaus ein 
Besinnungstag des Landvolks statt. Er steht unter dem The-
ma: „Dem Leben vertrauen – Gott vertrauen“ 
Durch den Tag führt Renate Bertsch-gut, Religionspädagogin. 
Anmeldung und nähere Auskünfte bei Ulrich Keilbach, Ober-
kessach, Tel. 07943/ 663 
Unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Vorschriften. Teilneh-
merzahl begrenzt.   

Verband Katholisches Landvolk  
Bergwanderung auf der 1502 m hohe Alpe Gund in den 
Allgäuer Alpen 
Freitag 25.06. – Samstag 26.06.2021 
Wandern macht glücklich und das vor allem in den Bergen. 
Unser Treffpunkt ist am Freitag, den 25.06.21 um 14 Uhr auf 
dem Parkplatz der Talstation der Mittagbahn bei Immenstadt 
(bitte einige Euro Parkgebühr und 13 € für die Sesselliftgebühr 
einplanen). Ab der Bergstation werden wir den Höhenweg (ca. 
3 Stunden Fußweg) zur Alpe Gund laufen. Dort werden wir ein 
Abendessen einnehmen und auch übernachten (Matratzen-
lager und Zimmer). 
Am nächsten Tag geht es von der Alpe Gund aus auf den Stui-
ben (1749 m) und danach erfolgt der Abstieg über die Alpe Mit-
telberg und das Immenstädter Horn nach Immenstadt. Auf der 
Sennalpe Mittelberg gibt es Gelegenheit, Käse einzukaufen. 
Herr Manfred Mader übernimmt die Leitung. 
Die Kosten inklusive Frühstück und Übernachtung im Mat-
ratzenlager € 35,- oder im Zimmer (2- oder 3-Bett) € 39 pro 
Person zuzüglich Kosten für Abendessen. Die Bettenanzahl 
ist begrenzt. 
Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Anmeldung 
bitte bis Fr 21. Mai 2021 an Email: vkl@landvolk.de oder te-
lefonisch 0711/9791-4580.

Besinnungstag verschoben!  

Neuer Termin Sa. 9. Oktober 2021
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Beratung, Verkauf & Service

 nach Terminvereinbarung

Für unser junges engagiertes Team 
suchen wir Verstärkung.

Wir suchen ab sofort eine

Bürofachkraft
in Teilzeitanstellung

mit regelmäßige Arbeitszeit, 
flexible Zeiteinteilung möglich

Bewerbe dich unter:
Haas GmbH
Geislinger Straße 18
74542 Braunsbach
Tel. 0171-6221190
E-Mail: haasgmbh@t-online.de

Für unser junges engagiertes Team 
suchen wir Verstärkung.

Wir suchen ab sofort eine

Bürofachkraft
in Teilzeitanstellung

Für unser Büro suchen wir 
in Halbtagsstellung eine

freundliche Person für Büro, 
Organisation und Telefondienst
Wir bieten:
- flexible Arbeitszeit
- modern und hell eingerichteten Arbeitsplatz
- leistungsgerechte Bezahlung
- junges engagiertes Team

Bewerbungen bitte an:

Haas GmbH
Geislinger Straße 18
74542 Braunsbach
Tel. 07906 277, Fax 07906 260
E-Mail: haasgmbh@t-online.de
www.haas-natursteine.de

GESCHÄFTSANZEIGEN

STELLENANGEBOTE

IMMOBILIENMARKT


